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Einfache Anfrage von Turi Schallenberg und Ueli Fisch vom 2. Dezember 2020 
„Abstimmungstool im Grossen Rat“ 

Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Gemäss § 32 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Grossen Rates (GOGR; RB 171.1) ge-
ben Ratsmitglieder ihre Stimme ab, indem sie sich von ihren Sitzen erheben. Der Ein-
führung elektronischer Abstimmungen im Grossen Rat müsste somit zwingend eine Än-
derung der GOGR vorangehen. 

Frage 1a 

Das Büro des Grossen Rates nahm vor sieben Jahren umfassende technische Abklä-
rungen im Zusammenhang mit der Einführung einer elektronischen Abstimmungsanlage 
vor. Die Fraktionspräsidienkonferenz wurde in diese Abklärungen einbezogen. Dabei 
war und ist zu berücksichtigen, dass der Grosse Rat an zwei Sitzungsorten tagt (§ 33 
Abs. 2 Kantonsverfassung [KV; RB 101]) und Mieter der Räumlichkeiten ist. Aufgrund 
der hohen Kosten, des Kosten-/Nutzenverhältnisses sowie der nicht optimalen oder 

nicht vorhandenen räumlichen und einrichtungstechnischen Gegebenheiten kamen da-
mals beide Organe zum Schluss, dass auf eine mobile elektronische Abstimmungsan-
lage verzichtet werden soll. Eine fest installierte Abstimmungsanlage ist in den beiden 
Ratssälen nicht möglich, da die Säle und das Mobiliar multifunktional benutzt werden. 

Frage 1b 

Gemäss § 57 Abs. 1 GOGR führt der Grosse Rat offene und geheime Wahlen durch. 
Bei offenen Wahlgängen kann das Wahlverhalten von der Besuchertribüne aus beob-
achtet werden. Gelegentlich findet es auch in den Medienberichten Niederschlag und 
wird so der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Darüber hinaus besteht ohne den Ein-
satz einer elektronischen Abstimmungsanlage kaum eine Möglichkeit, das Wahlverhal-
ten der Ratsmitglieder abzubilden. Bildaufnahmen bei offenen Wahlen oder auch bei 
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Abstimmungen, wenn sich die Ratsmitglieder von ihren Sitzen erheben, mit anschlies-
sender manueller Auswertung der Aufnahmen sind theoretisch zwar denkbar, in der 
Praxis aber sehr aufwendig, fehleranfällig und deshalb nicht zu empfehlen. 

Frage 2 

Das Abstimmungsprozedere ist in der GOGR (§ 30 bis § 34) geregelt und somit Sache 
des Grossen Rates. Möglichkeiten, den Abstimmungsbetrieb zeitlich zu beschleunigen, 
werden bereits heute genutzt. So wird bei gewissen Geschäften auf die Auszählung kla-
rer Mehrheiten verzichtet und etwa bei Wahlsitzungen die Gruppe der Stimmenzählen-

den vergrössert. 

Frage 3a 

Bei der Evaluation eines elektronischen Abstimmungstools oder einer Abstimmungsapp 
sind die Gegebenheiten der gemieteten Ratssäle in die Evaluation einzubeziehen. Die 
Abklärungen umfassen nicht nur die System- und Geräteevaluation, sondern auch die 
Anzeigemöglichkeiten, den Transport, die Lagerungsmöglichkeiten und die sichere Auf-
bewahrung der mobilen Gerätschaften. Daraus ergeben sich personelle Konsequenzen. 
Abstimmungssysteme müssen zudem hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen. Soft-
warelösungen mit oder ohne App sind sicherheitstechnisch sehr anspruchsvoll und des-
halb mit relativ hohen Kosten verbunden.  

Bei der Evaluation eines elektronischen Abstimmungstools oder einer Abstimmungsapp 
wären demnach nebst den Vermietern der Ratssäle auch kantons- und gemeindever-
waltungsinterne Spezialisten und Spezialistinnen sowie externe Fachleute einzubezie-
hen. Eine grobe Schätzung der Evaluationskosten liegt bei einer Grössenordnung von 
Fr. 15'000. 

Frage 3b 

Die erwähnten technischen Abklärungen (Frage 1a) des Büros des Grossen Rates 
ergaben, dass für die Anschaffung einer elektronischen Abstimmungsanlage mit 
Fr. 100'000 und für den Betrieb mit Fr. 25'000 pro Jahr gerechnet werden muss. Diese 

Kosten umfassten jedoch nur die Anschaffung und die Aufrechterhaltung des Betriebs 
der technischen Geräte. Hinzu kämen die zusätzlich benötigten Personalkosten. Für die 
Entwicklung einer umfassenden Softwarelösung, ungeachtet der Art der Zurverfügung-
stellung, müsste mit mehreren hunderttausend Franken gerechnet werden.  

Der Präsident des Regierungsrates 

Der Staatsschreiber 


